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Gesetz  
über ein Neues Kommunales  

Finanzmanagement für Gemeinden  
im Land Nordrhein-Westfalen  

(Kommunales Finanzmanagementgesetz  
NRW - NKFG NRW) 

Vom 16. November 2004 
 
 

Artikel 16 
Eigenbetriebsverordnung für das  

Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) 
  
Auf Grund des § 133 Abs. 1 und 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 3. Februar 2004 (GV. NRW. S. 96), wird im Einvernehmen mit 
dem Finanzministerium und mit Zustimmung des Ausschusses für Kommunalpolitik des 
Landtags verordnet: 
  

I. Teil 
Verfassung und Verwaltung 

  
 

§ 1 
Rechtsgrundlagen des Eigenbetriebs 

  
Die wirtschaftlichen Unternehmen der Gemeinde ohne Rechtspersönlichkeit (§ 114 der Ge-
meindeordnung - GO) werden als Eigenbetrieb nach den Vorschriften der Gemeindeordnung 
und dieser Verordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung des Eigenbe-
triebs geführt. 
  

§ 2 
Betriebsleitung 

  
(1) Der Eigenbetrieb wird von der Betriebsleitung selbstständig geleitet, soweit nicht durch 
die Gemeindeordnung, diese Verordnung oder die Betriebssatzung etwas anderes bestimmt 
ist. Der Betriebsleitung obliegt insbesondere die laufende Betriebsführung. Sie ist für die 
wirtschaftliche Führung des Eigenbetriebs verantwortlich und hat die Sorgfalt eines ordentli-
chen und gewissenhaften Geschäftsleiters anzuwenden. Für Schäden haftet die Betriebslei-
tung entsprechend den Vorschriften des § 84 des Landesbeamtengesetzes. 
 
(2) Die Betriebsleitung besteht aus einer Betriebsleiterin, einem Betriebsleiter oder mehreren 
Betriebsleiterinnen bzw. Betriebsleitern. Der Rat kann eine Betriebsleiterin oder einen Be-
triebsleiter zur Ersten Betriebsleiterin oder zum Ersten Betriebsleiter bestellen. Die Betriebs-
satzung regelt, wie bei Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Betriebsleitung zu verfah-
ren ist. 
 
(3) Gehört zur Betriebsleitung eine Beigeordnete oder ein Beigeordneter der Gemeinde, so 
ist sie Erste Betriebsleiterin oder er Erster Betriebsleiter. 
 
(4) Die Geschäftsverteilung innerhalb einer Betriebsleitung, die aus mehreren Mitgliedern 
besteht, regeln die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister mit Zustimmung des Betriebs-
ausschusses durch Dienstanweisung. 
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§ 3 
Vertretung des Eigenbetriebs 

  
(1) In den Angelegenheiten des Eigenbetriebs vertritt die Betriebsleitung die Gemeinde, so-
fern die Gemeindeordnung oder diese Verordnung keine andere Regelung treffen. Besteht 
die Betriebsleitung aus mehreren Mitgliedern, so vertreten zwei von ihnen gemeinschaftlich 
den Eigenbetrieb. 
 
(2) Der Kreis der Vertretungsberechtigten und der Beauftragten sowie der Umfang ihrer Ver-
tretungsbefugnis werden von der Betriebsleitung öffentlich bekannt gemacht. Die Vertre-
tungsberechtigten unterzeichnen unter dem Namen des Eigenbetriebs. 
 
(3) Bei verpflichtenden Erklärungen für die Eigenbetriebe ist nach den Vorschriften der §§ 64 
und 74 GO zu verfahren. Die Erklärungen nach § 64 Abs. 1 GO sind von der Bürgermeisterin 
bzw. dem Bürgermeister oder ihrer allgemeinen Vertretung und einem Mitglied der Betriebs-
leitung zu unterzeichnen. Arbeitsverträge und sonstige schriftliche Erklärungen zur Regelung 
der Rechtsverhältnisse von Angestellten und Arbeitern sind von der Bürgermeisterin bzw. 
dem Bürgermeister oder ihrer allgemeinen Vertretung zu unterzeichnen (§ 74 Abs. 3 GO); 
Bürgermeisterin oder Bürgermeister sollen möglichst diese Unterschriftsbefugnis durch 
Dienstanweisung auf die Betriebsleitung übertragen. Die Geschäfte der laufenden Betriebs-
führung gelten als Geschäfte der laufenden Verwaltung (§ 64 Abs. 2 GO). 
  

§ 4 
Zuständigkeiten des Rates der Gemeinde 

  
Der Rat der Gemeinde entscheidet über die Angelegenheiten, die er nach der Gemeinde-
ordnung nicht übertragen kann, und über 
 
a) die Bestellung und die Abberufung der Betriebsleitung, 
 
b) die Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplans, 
 
c) die Feststellung des Jahresabschlusses, die Verwendung des Jahresgewinns oder die 
Behandlung eines Jahresverlustes und die Entlastung des Betriebsausschusses, 
 
d) die Rückzahlung von Eigenkapital an die Gemeinde. 
  

§ 5 
Betriebsausschuss 

  
(1) Der Rat bildet für den Eigenbetrieb einen Betriebsausschuss. Für mehrere Eigenbetriebe 
einer Gemeinde kann ein gemeinsamer Betriebsausschuss gebildet werden. Dem Betriebs-
ausschuss sollen keine Aufgaben bzw. Zuständigkeiten aus Bereichen anderer Ausschüsse 
des Rates der Gemeinde übertragen werden. 
 
(2) Die Zusammensetzung des Betriebsausschusses wird durch die Betriebssatzung gere-
gelt. An Beschlüssen und sonstigen Entscheidungen des Betriebsausschusses sowie deren 
Vorbereitung sollen keine Mitglieder mitwirken, für die Ausschließungsgründe nach § 31 GO 
vorliegen. Scheidet ein Mitglied oder ein Stellvertreter aus dem Betriebsausschuss aus, 
wählt der Rat auf Vorschlag derjenigen Gruppe, die die Ausgeschiedene oder den Ausge-
schiedenen vorgeschlagen hatte, eine Nachfolge. Macht die Gruppe innerhalb von zwei Wo-
chen nach dem Ausscheiden von ihrem Vorschlagsrecht keinen Gebrauch, ist die Nachfolge 
nach § 50 Abs. 2 GO zu wählen. 
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(3) An den Beratungen des Betriebsausschusses nimmt die Betriebsleitung teil; sie ist be-
rechtigt und auf Verlangen verpflichtet, ihre Ansicht zu einem Punkt der Tagesordnung dar-
zulegen. 
 
(4) Der Betriebsausschuss berät die Beschlüsse des Rates vor. Über alle wichtigen Angele-
genheiten die gemeindliche Entwicklung betreffend ist er von der Bürgermeisterin oder dem 
Bürgermeister zu unterrichten. Daneben obliegt der Betriebsleitung eine umfassende Unter-
richtungspflicht gegenüber dem Betriebsausschuss bezogen auf alle betrieblichen Angele-
genheiten, insbesondere auch über die beabsichtigte Geschäftspolitik und andere grundsätz-
liche Fragen der Unternehmensplanung. 
 
(5) Der Betriebsausschuss setzt unbeschadet der Vorschrift des § 4 die allgemeinen Liefer-
bedingungen fest; er erteilt die Zustimmung zu erfolggefährdenden Mehraufwendungen und 
zu Mehrauszahlungen nach den §§ 15 und 16 dieser Verordnung und benennt die Prüferin 
oder den Prüfer für den Jahresabschluss. Er entscheidet über die Entlastung der Betriebslei-
tung. Die Betriebssatzung kann dem Betriebsausschuss die Entscheidung in weiteren Ange-
legenheiten übertragen, soweit sie nicht zu den Geschäften der laufenden Betriebsführung 
gehören. 
 
(6) Der Betriebsausschuss entscheidet in den Angelegenheiten, die der Beschlussfassung 
des Rates unterliegen, falls die Angelegenheit keinen Aufschub duldet. In Fällen äußerster 
Dringlichkeit kann die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister mit der oder dem Vorsitzen-
den des Betriebsausschusses entscheiden. § 60 Abs. 1 Satz 3 und 4 GO gilt entsprechend. 
Ist der Betriebsausschuss noch nicht gebildet, werden seine Aufgaben vom Hauptausschuss 
wahrgenommen; § 60 Abs. 1 Satz 2 bis 4 GO findet Anwendung. 
 
(7) Für die Haftung der Mitglieder des Betriebsausschusses gilt § 2 Abs. 1 Satz 4 sinnge-
mäß. 
 

§ 6 
Rechtliche Stellung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters 

  
(1) Bürgermeisterin oder Bürgermeister sind Dienstvorgesetzte der Dienstkräfte des Eigen-
betriebs. Die Angestellten und Arbeiter werden von der Bürgermeisterin oder dem Bürger-
meister oder in ihrem Auftrage von der Betriebsleitung angestellt, ein- bzw. höhergruppiert 
und entlassen. Die Hauptsatzung (§ 7 Abs. 3 GO) kann etwas anderes bestimmen, insbe-
sondere die Anstellung, Eingruppierung und Entlassung der Angestellten und Arbeiter der 
Betriebsleitung übertragen. Soweit dies nicht geschieht, regelt die Betriebssatzung die Mit-
wirkung der Betriebsleitung. Der Betriebsleitung ist zumindest ein Vorschlagsrecht für die 
hier betroffenen Personalentscheidungen einzuräumen. 
 
(2) Die Betriebsleitung hat die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister über alle wichtigen 
Angelegenheiten rechtzeitig zu unterrichten. Bürgermeisterin oder Bürgermeister können von 
der Betriebsleitung Auskunft verlangen und ihr im Interesse der Einheitlichkeit der Verwal-
tungsführung Weisungen erteilen. Glaubt die Betriebsleitung nach pflichtmäßigem Ermessen 
die Verantwortung für die Durchführung einer Weisung der Bürgermeisterin oder des Bür-
germeisters nicht übernehmen zu können, so hat sie sich an den Betriebssausschuss zu 
wenden. Wird keine Übereinstimmung zwischen dem Betriebssausschuss und der Bürger-
meisterin oder dem Bürgermeister erzielt, so ist die Entscheidung des Hauptausschusses 
herbeizuführen. 
 
(3) Die Regelungen des Absatzes 2, insbesondere über Weisungsmöglichkeiten, gelten nicht 
für die Angelegenheiten der laufenden Betriebsführung, die ausschließlich der Betriebslei-
tung unterliegen. 
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§ 7 
Unterrichtung der Kämmerin oder des Kämmerers 

  
Die Betriebsleitung hat der Kämmerin oder dem Kämmerer den Entwurf des Wirtschaftsplans 
und des Jahresabschlusses, die Vierteljahresübersichten, die Ergebnisse der Betriebsstatis-
tik und die Kostenrechnungen zuzuleiten; sie hat ihr oder ihm ferner auf Anforderung alle 
sonstigen finanzwirtschaftlichen Auskünfte zu erteilen. 
  

§ 8 
Zusammenfassung von Betrieben 

  
Die Versorgungsbetriebe einer Gemeinde sollen, wenn sie Eigenbetriebe sind, zu einem 
Eigenbetrieb zusammengefasst werden. Das Gleiche gilt für Verkehrsbetriebe. Die Versor-
gungsbetriebe sollen durch die Betriebssatzung den Namen „Gemeindewerke“ („Stadtwer-
ke“) erhalten. Die Betriebssatzung kann 
 
a) die Einbeziehung der Verkehrsbetriebe sowie sonstiger Eigenbetriebe in die Gemeinde-
werke und 
 
b) in Ausnahmefällen die gesonderte Führung von einzelnen Versorgungsbetrieben oder von 
einzelnen Verkehrsbetrieben vorsehen. 
 
Im Übrigen können auch sonstige Betriebe einer Gemeinde zu einem einheitlichen Eigenbe-
trieb zusammengefasst werden. 
 
 

II. Teil 
Wirtschaftsführung und Rechnungswesen 

 
  

§ 9 
Vermögen des Eigenbetriebs 

  
(1) Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Gemeinde zu verwalten 
und nachzuweisen. Auf die Erhaltung des Sondervermögens ist Bedacht zu nehmen. Bei der 
Errichtung eines Eigenbetriebs durch Ausgliederung von Vermögen und Schulden aus dem 
Haushalt der Gemeinde sind deren Gegenstand und Wert in der Betriebssatzung festzuset-
zen. Gleichzeitig sind in einem Ausgliederungsbericht die für die Angemessenheit der Ein-
bringung wesentlichen Umstände darzulegen. Die Eröffnungsbilanz für den neu zu errichten-
den Eigenbetrieb ist durch eine Wirtschaftsprüferin, einen Wirtschaftsprüfer oder eine Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft zu prüfen. 
 
(2) Das in der Betriebssatzung festzusetzende Stammkapital und die Rücklagen haben eine 
angemessene Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebs darzustellen. 
  

§ 10 
Maßnahmen zur Erhaltung des Vermögens und der Leistungsfähigkeit 

  
(1) Für die dauernde technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebs ist 
zu sorgen. Hierzu ist u.a. ein Überwachungssystem einzurichten, das es ermöglicht, etwaige 
bestandsgefährdende Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. Zur Risikofrüherkennung gehö-
ren insbesondere  
 
- die Risikoidentifikation, 
 
- die Risikobewertung, 
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- Maßnahmen der Risikobewältigung einschließlich der Risikokommunikation, 
 
- die Risikoüberwachung/Risikofortschreibung und 
 
- die Dokumentation. 
 
(2) Sämtliche Lieferungen, Leistungen und Darlehen, auch im Verhältnis zwischen Eigenbe-
trieb und Gemeinde, einem anderen Eigenbetrieb der Gemeinde oder einer Gesellschaft, an 
der die Gemeinde beteiligt ist, sind angemessen zu vergüten. Der Eigenbetrieb kann jedoch 
abweichend von Satz 1 
 

1. Wasser für den Brandschutz, für die Reinigung von Straßen und Abwasseranlagen 
sowie für öffentliche Zier- und Straßenbrunnen unentgeltlich oder verbilligt liefern, 
 
2. Anlagen für die Löschwasserversorgung unentgeltlich oder verbilligt zur Verfügung 
stellen, 
 
3. auf die Tarifpreise für Leistungen von Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme einen 
Preisnachlass gewähren, soweit dieser steuerrechtlich anerkannt ist. 
 

(3) Für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung des Eigenbetriebs und, soweit die 
Abschreibungen nicht ausreichen, für Erneuerungen sollen Rücklagen gebildet werden. Bei 
umfangreichen Investitionen kann neben die Eigenfinanzierung die Finanzierung aus Kredi-
ten treten. Eigenkapital und Fremdkapital sollen in einem angemessenen Verhältnis zuei-
nander stehen. 
 
(4) Die Gemeinde darf das Eigenkapital zum Zwecke der Rückzahlung nur vermindern, wenn 
dadurch die Erfüllung der Aufgaben und die erforderliche Eigenkapitalausstattung des Ei-
genbetriebs nicht gefährdet werden. Hierüber entscheidet der Rat der Gemeinde. Vor der 
Beschlussfassung sind der Betriebsausschuss und die Betriebsleitung zu hören; die Be-
triebsleitung hat schriftlich Stellung zu nehmen. 
 
(5) Der Jahresgewinn des Eigenbetriebs soll so hoch sein, dass neben angemessenen 
Rücklagen nach Absatz 3 mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals er-
wirtschaftet wird. 
 
(6) Ein etwaiger Jahresverlust ist, soweit er nicht aus Haushaltsmitteln der Gemeinde ausge-
glichen wird, auf neue Rechnung vorzutragen, wenn hierdurch die erforderliche Eigenkapi-
talausstattung des Eigenbetriebs nicht gefährdet wird. Eine Verbesserung der Ertragslage ist 
anzustreben. Ein nach Ablauf von fünf Jahren nicht getilgter Verlustvortrag soll durch Abbu-
chung von den Rücklagen ausgeglichen werden, wenn dies die Eigenkapitalausstattung zu-
lässt; ist dies nicht der Fall, so ist der Verlust aus Haushaltsmitteln der Gemeinde auszuglei-
chen. 
  

§ 11 
Zahlungsabwicklung, Liquiditätsplanung 

  
Vorübergehend nicht benötigte Geldmittel des Eigenbetriebs sollen in Abstimmung mit der 
Liquiditätslage der Gemeinde angelegt werden. Wenn die Gemeinde die Mittel vorüberge-
hend bewirtschaftet, ist sicherzustellen, dass die Mittel dem Eigenbetrieb bei Bedarf wieder 
zur Verfügung stehen. 
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§ 12 
Wirtschaftsjahr 

  
Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebs ist das Kalenderjahr. Wenn die betrieblichen Bedürfnisse 
es erfordern, kann die Betriebssatzung ein hiervon abweichendes Wirtschaftsjahr bestim-
men. 
  

§ 13 
Leitung des Rechnungswesens 

  
(1) Alle Zweige des Rechnungswesens sind einheitlich zu leiten. Gehört der Betriebsleitung 
eine Person eigens für die kaufmännischen Angelegenheiten an, so ist diese für das Rech-
nungswesen verantwortlich. 
 
(2) Die Anordnung und die Ausführung finanzwirksamer Vorgänge sind personell und organi-
satorisch zu trennen. Die mit diesen Aufgaben Betrauten dürfen nicht durch ein Angehö-
rigenverhältnis im Sinne des § 20 Abs. 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen verbunden sein. Im Übrigen gelten die §§ 93 und 94 GO sowie § 30 
Abs. 3 und 6 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) sinngemäß. 
  

§ 14 
Wirtschaftsplan 

  
(1) Der Eigenbetrieb hat spätestens einen Monat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres 
einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögens-
plan und der Stellenübersicht. 
 
(2) Der Wirtschaftsplan ist unverzüglich zu ändern, wenn 
 

a) das Jahresergebnis sich gegenüber dem Erfolgsplan erheblich verschlechtern wird 
und diese Verschlechterung die Haushaltslage der Gemeinde beeinträchtigt oder eine 
Änderung des Vermögensplans bedingt oder 
 
b) zum Ausgleich des Vermögensplans erheblich höhere Zuführungen der Gemeinde 
oder höhere Kredite erforderlich werden oder 
 
c) im Vermögensplan weitere Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen werden sol-
len oder 
 
d) eine erhebliche Vermehrung oder Hebung der in der Stellenübersicht vorgesehe-
nen Stellen erforderlich wird, es sei denn, dass es sich um eine vorübergehende Ein-
stellung von Aushilfskräften handelt. 

  
§ 15 

Erfolgsplan 
  
(1) Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschafts-
jahres enthalten. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung (§ 23 Abs. 1) zu 
gliedern. 
 
(2) Die veranschlagten Erträge, Aufwendungen und Zuweisungen zu den Rücklagen sind 
ausreichend zu begründen, insbesondere soweit sie von den Vorjahreszahlen erheblich ab-
weichen. Zum Vergleich sind die Zahlen des Erfolgsplans des laufenden Jahres und die ab-
gerundeten Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres daneben zu stellen. Die 
vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmittel sind nachzuweisen. Deckungsmittel, 
die – etwa als Verlustausgleichszahlungen oder Betriebskostenzuschüsse – aus dem Haus-
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halt der Gemeinde stammen, müssen mit der Veranschlagung in der Haushaltsplanung der 
Gemeinde übereinstimmen. 
 
(3) Sind bei der Ausführung des Erfolgsplans erfolggefährdende Mindererträge zu erwarten, 
so hat die Betriebsleitung die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister unverzüglich zu unter-
richten. Erfolggefährdende Mehraufwendungen bedürfen der Zustimmung des Betriebsaus-
schusses, es sei denn, dass sie unabweisbar sind. Sind sie unabweisbar, so sind die Bür-
germeisterin oder der Bürgermeister und der Betriebsausschuss unverzüglich zu unterrich-
ten. Bei Eilbedürftigkeit tritt an die Stelle der Zustimmung des Betriebsausschusses die der 
Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters; der Betriebsausschuss ist unverzüglich zu unter-
richten. 
  

§ 16 
Vermögensplan 

  
(1) Der Vermögensplan muss mindestens enthalten: 
 

a) alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die 
sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der 
Kreditwirtschaft des Eigenbetriebs ergeben, 
 
b) die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. 
 

(2) Die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmittel des Vermögensplans sind 
nachzuweisen. Deckungsmittel, die aus dem Haushalt der Gemeinde stammen, müssen mit 
der Veranschlagung in der Haushaltsplanung der Gemeinde übereinstimmen. 
 
(3) Die Auszahlungen und die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind nach 
Vorhaben getrennt zu veranschlagen und zu erläutern. Die §§ 13 und 14 GemHVO NRW 
sind sinngemäß anzuwenden. 
 
(4) Für die Inanspruchnahme der Ermächtigungen des Vermögensplans gilt § 23 Abs. 1 
GemHVO NRW sinngemäß. Die Auszahlungsansätze sind übertragbar. 
 
(5) Mehrauszahlungen für Einzelvorhaben, die einen in der Betriebssatzung festzusetzenden 
Betrag überschreiten, bedürfen der Zustimmung des Betriebsausschusses. Bei Eilbedürftig-
keit tritt an die Stelle der Zustimmung des Betriebsausschusses die Zustimmung der Bür-
germeisterin oder des Bürgermeisters. 
  

§ 17 
Stellenübersicht 

  
(1) Die Stellenübersicht hat die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Angestellte und 
Arbeiter einschließlich der Angaben zur Stellenbewertung und Eingruppierung der Stellenin-
haber zu enthalten. Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellen-
plan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des Eigenbetriebs nachrichtlich 
anzugeben. 
 
(2) Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der 
tatsächlich besetzten Stellen anzugeben. 
  

§ 18 
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 

  
Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (§ 84 GO) besteht aus einer Übersicht über 
die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans sowie der Auszahlungen 
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und Deckungsmittel des Vermögensplans nach Jahren gegliedert. Sie ist in den Wirtschafts-
plan einzubeziehen. Ihr ist ein Investitionsprogramm zugrunde zu legen. 

 
§ 19 

Buchführung und Kostenrechnung 
  
(1) Der Eigenbetrieb führt seine Rechnung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten 
Buchführung. Die Buchführung muss den handelsrechtlichen Grundsätzen oder den für das 
Neue Kommunale Finanzmanagement geltenden Grundsätzen entsprechen. 
 
(2) Die Vorschriften des Dritten Buchs des Handelsgesetzbuchs über Buchführung, Inventar 
und Aufbewahrung finden Anwendung, soweit sie nicht bereits unmittelbar gelten. 
 
(3) Der Eigenbetrieb hat die für Kostenrechnungen erforderlichen Unterlagen zu führen und 
nach Bedarf Kostenrechnungen zu erstellen. Hierbei soll eine Kosten- und Leistungsrech-
nung zur Unterstützung der Steuerung und zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leis-
tungsfähigkeit der Aufgabenerfüllung geführt werden. 
  

§ 20 
Zwischenberichte 

  
Die Betriebsleitung hat die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister und den Betriebsaus-
schuss vierteljährlich einen Monat nach Quartalsende über die Entwicklung der Erträge und 
Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten. 
Die Betriebssatzung kann eine andere Frist von nicht mehr als 6 Monaten bestimmen. 
  

§ 21 
Jahresabschluss 

  
Für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres ist ein Jahresabschluss aufzustellen, der aus 
der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang besteht. Die allgemeinen 
Vorschriften, die Ansatzvorschriften, die Vorschriften über die Bilanz und die Gewinn- und 
Verlustrechnung, die Bewertungsvorschriften und die Vorschriften über den Anhang für den 
Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuchs 
finden sinngemäß Anwendung, soweit sich aus dieser Verordnung nichts anderes ergibt. 
  

§ 22 
Bilanz 

  
(1) Die Bilanz ist, wenn der Gegenstand des Betriebs keine abweichende Gliederung be-
dingt, die gleichwertig sein muss, entsprechend der Vorschrift des § 266 des Handelsge-
setzbuches aufzustellen. § 272 des Handelsgesetzbuches findet keine Anwendung. 
 
(2) Das Stammkapital ist mit seinem in der Betriebssatzung festgelegten Betrag anzusetzen. 
  

§ 23 
Gewinn- und Verlustrechnung 

  
(1) Die Gewinn- und Verlustrechnung ist, wenn der Gegenstand des Betriebes keine abwei-
chende Gliederung bedingt, die gleichwertig sein muss, entsprechend der Vorschrift des § 
275 des Handelsgesetzbuches aufzustellen.  
 
(2) Eigenbetriebe mit mehr als einem Betriebszweig haben für den Schluss eines jeden Wirt-
schaftsjahres eine Gewinn- und Verlustrechnung für jeden Betriebszweig aufzustellen, die in 
den Anhang aufzunehmen ist. Dabei sind gemeinsame Aufwendungen und Erträge sachge-
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recht auf die Betriebszweige aufzuteilen, soweit Lieferungen und Leistungen nicht gesondert 
verrechnet werden.   

 
§ 24 

Anhang, Anlagenspiegel 
  
(1) Für die Darstellung im Anhang gilt § 285 Nrn. 9 und 10 des Handelsgesetzbuches mit der 
Maßgabe, dass die Angaben 
 

a) nach Nummer 9 über die vom Eigenbetrieb gewährten Leistungen für die Mitglie-
der der Betriebsleitung und für sonstige für den Eigenbetrieb in leitender Funktion tä-
tige Personen sowie für die Mitglieder des Betriebsausschusses und 
 
b) nach Nummer 10 für die Mitglieder der Betriebsleitung und des Betriebsausschus-
ses  
 

zu machen sind. 
 
(2) In einem Anlagenspiegel als Bestandteil des Anhangs ist die Entwicklung der einzelnen 
Posten des Anlagevermögens einschließlich der Finanzanlagen entsprechend der Gliede-
rung der Bilanz darzustellen. Hierzu gehört auch eine Darstellung 
 

1. der Änderungen im Bestand der zum Eigenbetrieb gehörenden Grundstücke und 
grundstücksgleichen Rechte, 
 
2. der Änderungen im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wich-
tigsten Anlagen, 
 
3. des Stands der Anlagen im Bau und die geplanten Bauvorhaben, 
 
4. der Entwicklung des Eigenkapitals und der Rückstellungen jeweils unter Angabe 
von Anfangsbestand, Zugängen und Entnahmen, 
 
5. der Umsatzerlöse mittels einer Mengen- und Tarifstatistik des Berichtsjahres im 
Vergleich mit dem Vorjahr, 
 
6. des Personalaufwands mittels einer Statistik über die zahlenmäßige Entwicklung 
der Belegschaft unter Angabe der Gesamtsummen der Löhne, Gehälter, Vergütun-
gen, sozialen Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung ein-
schließlich der Beihilfen und der sonstigen sozialen Aufwendungen für das Wirt-
schaftsjahr. 

  
§ 25 

Lagebericht 
  
(1) Gleichzeitig mit dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht entsprechend den Vorschriften 
des § 289 des Handelsgesetzbuches aufzustellen.  
 
(2) Im Lagebericht ist auch auf Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 des Haus-
haltsgrundsätzegesetzes einzugehen. 
  

§ 26  
Rechenschaft 

  
(1) Die Betriebsleitung hat den Jahresabschluss und den Lagebericht aufzustellen, unter 
Angabe des Datums zu unterschreiben und über die Bürgermeisterin oder den Bürgermeis-
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ter dem Betriebsausschuss vorzulegen, der sie mit dem Beratungsergebnis an den Rat der 
Gemeinde zur Feststellung weiterleitet. Besteht die Betriebsleitung aus mehreren Personen, 
haben sämtliche Betriebsleiterinnen oder Betriebsleiter zu unterschreiben. Jahresabschluss 
und Lagebericht sind bis zum Ablauf von drei Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres 
aufzustellen. Die Betriebssatzung kann eine andere Frist von nicht mehr als sechs Monaten 
bestimmen. Der Betriebsausschuss soll die Ergebnisse der Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts sowie ggf. die Ergebnisse der Prüfung der örtlichen Rechnungsprü-
fung nach § 103 Abs. 1 Nr. 5 GO in seine Beratung einbeziehen. 
 
(2) Der Rat der Gemeinde stellt den Jahresabschluss und den Lagebericht in der Regel in-
nerhalb eines Jahres nach Ende des Wirtschaftsjahres fest. Zugleich beschließt er über die 
Verwendung des Jahresgewinns oder die Behandlung eines Jahresverlustes. 
 
(3) Der Jahresabschluss ist öffentlich bekannt zu machen und danach bis zur Feststellung 
des folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme verfügbar zu halten. 
  
 

III. Teil 
Sondervorschrift 

  
 

§ 27 
Anwendung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements 

  
Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe ist auch die Anwen-
dung der Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung NRW zulässig. Wird hiervon Ge-
brauch gemacht, gelten die § 19 Abs. 2 und §§ 21 bis 25 insoweit nicht.  
 


